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5. Abschnitt 
Zusatzstrafen

Vorbemerkung

Zusatzstrafen können angewandt werden, 
wenn sie im verletzten Gesetz »ausdrücklich 
angedroht sind oder die im 5. Abschn. ge
nannten Anwendungsvoraussetzungen vor
liegen (§ 23 Abs. 2).
Zusatzstrafen sind hier nicht abschließend 
geregelt; gesetzlich können in einzelnen 
Tatbeständen — auch außerhalb des StGB 
— weitere oder modifizierte vorgesehen 
werden (z. B. die besonders ausgestaltete 
Einziehung im Devisengesetz).
Im StGB gibt es zwei Fälle:
a) Gemäß § 123 kann zusätzlich Aufent

haltsbeschränkung auch dann ausge
sprochen werden, wenn 
— Bewährungszeit unter zwei Jahren

festgelegt wird (im allgemeinen muß 
nach § 51 Abs. 1 diese mindestens 
zwei Jahre betragen) oder 

— infolge außergewöhnlicher Strafmil
derung nach § 62 Abs. 1 und 2 Geld
strafe oder öffentlicher Tadel zur 
Anwendung kommen,

b) Gemäß § 249 ist es möglich, zusätzlich 
Aufenthaltsbeschränkung auch auszu
sprechen, wenn auf Haftstrafe erkannt 
wird (im allgemeinen nach § 51 Abs. 1 
nur neben Freiheitsstrafe und Verurtei
lung auf Bewährung). Das trifft jedoch 
nicht zu, wenn von Maßnahmen straf
rechtlicher Verantwortlichkeit abgese
hen und auf staatliche Kontroll- und 
Erziehungsaufsicht erkannt wird (§ 249 
Abs. 3).
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